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1.16.2.1 3. Absatz 
„Prüfungsstellen“ ändern in: „Stellen“. 

  

Kapitel 2.2  

2.2.1.4 Unter der Begriffsbestimmung von „SPRENGSTOFF, TYP E: UN-Nummern 0241, 
0332“ im ersten Satz „als Hauptbestandteil“ ändern in: „als wesentlichen Bestandteil“. 

2.2.2.1.1 In der Bem. 1 „UN 1052 Fluorwasserstoff“ ändern in: „UN 1052 
FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI“. 

2.2.62.1.4.1 In der Tabelle zu Bem. 3 unter „UN 2900 ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER 
STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE“ „Aviäres Paramyxo-Virus Typ 1 – Virus der 
velogenen Newcastle-Krankheit (nur Kulturen)“ ändern in: „Aviäres Paramyxovirus 
Typ 1 – velogenes Newcastle-Disease-Virus (nur Kulturen)“. 

  

Kapitel 3.2  

3.2.1 Tabelle A 
Bei der UN-Nr. 1017, in Spalte (5) „2.3+8+5.1“ ändern in: „2.3+5.1+8“. 
Bei der UN-Nr. 1080, in Spalte (6) „386“ ändern in: „662“. 
Bei der UN-Nr. 2008, VG III, in Spalte (6), vor „540“ einfügen: „524“. 
Bei der UN-Nr. 2870, zweite Eintragung (ALUMINIUMBORHYDRID IN GERÄTEN), 
in Spalte (6), streichen: „662“. 
Bei der UN-Nr. 3164, in Spalte (7b), einfügen: „E0“. 

3.2.3.3 Schema A, Überschrift der dritten Spalte 
[Die Änderung in der englischen und französischen Fassung hat keine Auswirkungen 
auf den deutschen Text.] 

3.2.4.3 A. Spalten (6), (7) und (8): Bestimmung des Tankschiffstyps Ziffer 4, 2. Anstrich, 
1. und 2. Punkt 
Bei Dampfdruck: Fußnote „2)“ in Fußnote „4)“ ändern. 

  

Kapitel 3.3  

3.3.1 SV 241 
Am Ende des zweiten Satzes „auf höchstens“ ändern in: „auf weniger als“. 

3.3.1 SV 355, letzter Satz 
„Die versandfertigen Flaschen mit den eingebauten Auslösekartuschen müssen über 
eine wirksame Vorrichtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen versehen sein.“ 
ändern in: 
„Die versandfertigen Flaschen mit den eingebauten Auslösekartuschen müssen über 
eine wirksame Vorrichtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen verfügen.“. 

  

Kapitel 5.4  

5.4.1.1.20 „Absatz 2.1.2.8“ ändern in: „Unterabschnitt 2.1.2.8“ (zweimal). 
„ABSCHNITT 2.1.2.8“ ändern in: „UNTERABSCHNITT 2.1.2.8“. 

  

Kapitel 7.2  

7.2.3.1.6 [Die Änderung in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den 




